Anmeldeunterlagen e drdirdl Anmeldung per E-mail an:
> Movatec am 23.und 24. September 2026 service@messedornbirn.at

Aussteller-Adresse: Fir Eintrag im Aussteller- und Produktverzeichnis

Sollte die Korrespondenz-Adresse von der Aussteller-Adresse abweichen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen.

Firma: UID-Nr. (verpflichtend):
StraBe: Telefon:
PLZ, Ort, Land: E-Mail:
) E-Mail
Internet: Rechnungsversand:
Ansprechpartner
Frau/Herr: E-Mail:
Telefon: Mobil: Fax:

Abweichende Rechnungsadresse

Firma: UID-Nr. (verpflichtend):

E-Mail

StraBe: Rechnungsversand:

PLZ, Ort, Land:

~

Flache Standpaket: 9 m? 12 m? 15 m? 18 m? 24 m? 30 m2 48 m?
Normalpreis Reihenstand 4.338 € 4,992 € 6.210€ 7.380 € 9.936 € 12.210€ 19.536 €
\Frthucherbonus 10 % Preisnachlass bei Buchung bis 26. Februar 2026)

Wir Wiinschen*: Reihenstand Eckstand (Aufschlag 5%) Kopfstand (Aufschlag 10%)

*) GréBe und Format vorbehaltlich Verfiigbarkeit

Leads Premium Limitiert auf 3 Ausstellerinnen. 2.100€

1.120€/

Marketingpakete

\Leads Basic Effiziente Leadgenerierung und erhéhte Online-Sichtbarkeit.

Alle Preise verstehen sich exkl. 20 % MwSt. - Anderungen vorbehalten.

Wir anerkennen die Teilnahmebedingungen in allen Teilen und unterwerfen uns in allen aus diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitig-
keiten - ohne Riicksicht auf den Streitwert - dem Gerichtsstand des Bezirksgerichtes Dornbirn. Die zugrunde liegenden Teilnahme- und
Ausstellungsbedingungen sind unter www.messedornbirn.at/teilnahmebedingungen abrufbar.

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift, Firmenstempel
Veranstalter: Bankverbindung: BIC: HYPVAT2B - FN 59468 d
Messe Dornbirn GmbH Tel. +43 5572 305-0 Hypo Vorarlberg LG Feldkirch

Messeplatz 1 service@messedornbirn.at Nr. 428896114 - BLZ 58000 DVR 0527670

A-6854 Dornbirn www.messedornbirn.at IBAN: AT125800000428896114 UID-Nr. ATU36120602
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Firma:

Ausstellungsbereiche:

Betriebseinrichtungen
Brandschutz & Sicherheit

Container-Vermietung
Energie-effiziente Technologien
Entsorgung und Recycling
Etikettendruck und -materialien
Fachmedien

Fahrerlose Transportsysteme
Fulfillment

Hebe- und Forderzeuge

Industrie-, Transport und
Schutzverpackungen

Informations- und Kommunikations-
technik
Intelligente Ladungstrager

Kennzeichnung und Identifikation
Kommissionierungstechnik

Lagerautomatisierung
Ladungssicherung

Lagertechnik

Lager- und Betriebseinrichtungen
Logistikdienstleister

Mehrweg-Systeme
Mehrweg-Verpackungen
Mobile Datenerfassung

Packhilfsmittel
SCM-Losungen
Software-Lésungen
Sortiersysteme

Third Party Logistics (3PL)

Umschlagszentren
Umweltfreundliche Lésungen

Verladerampen und -tore
Verpackungsmaschinen und -technik

Verbande

Sonstiges (bitte eintragen):

Bitte ankreuzen! (Mehrfachnennungen mdéglich)

Messe Dornbirn

Ihr Businesspartner
regional und international!

lhr Ansprechpartner zur » pnovatec

Ing. Johannes Tomsich
Projektleiter | Reprasentant

Tel. +43 5572 305 428
johannes.tomsich@messedornbirn.at

Markus Wertl

Vertriebsmanagement

Tel. +43 5572 305 427
markus.wertl@messedornbirn.at

movatec.messedornbirn.at

VERANSTALTER

Messe Dornbirn GmbH
Messeplatz 1
6854 Dornbirn

Tel. +43 5572 305-0
service@messedornbirn.at

)

MeSSeDORNBIRN
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1. ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Teilnahmeberechtigt an Veranstaltungen der Messe
Dornbirn GmbH (folgend kurz ,Messe Dornbirn“ ge-
nannt) - mit Sitz in A-6854 Dornbirn, Messeplatz 1
- sind nur Unternehmer im Sinne des UGB (folgend
kurz ,Aussteller” genannt). Als Grundlage der ge-
schlossenen Rechtsbeziehung zwischen der Messe
Dornbirn und dem Aussteller sowie aller weiteren im
Zuge der Veranstaltungsabwicklung getroffenen Ver-
einbarungen gelten ausschlieBlich die folgenden Teil-
nahme- und Ausstellungsbedingungen. Die Messe
Dornbirn behalt sich das Recht vor, Anmeldungen zur
Messe ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

2. ANMELDUNG Die Anmeldung erfolgt mittels
des jeweiligen Anmeldeformulars der Veranstaltung
und ist vollstandig auszufiillen sowie rechtsverbind-
lich zu unterfertigen und gilt als Grundlage fir die
Standplatzzuweisung. Mit der Unterzeichnung des
Anmeldeformulars akzeptiert der Aussteller die Teil-
nahme- und Ausstellungsbedingungen vollumfang-
lich. Mit Versand der Anmeldebestétigung durch die
Messe Dornbirn an den Aussteller ist der Vertrags-
abschluss zwischen der Messe Dornbirn und dem
Aussteller vollzogen. Wird keine Anmeldebestatigung
versendet, gilt der Versand der Standbestétigung als
Vertragsabschluss. Die erteilte Zusage kann seitens
der Messe Dornbirn widerrufen werden, wenn die
Voraussetzungen flir die Erteilung nicht oder nicht
mehr gegeben sind. Es diirfen dabei nur jene Waren
ausgestellt werden, die bereits bei der Anmeldung
angefihrt sind.

2.1 UNTERVERMIETUNG Der Aussteller ist nicht
berechtigt, ohne Genehmigung der Messeleitung
den ihm zugewiesenen Stand ganz oder teilweise
unterzuvermieten oder sonst zu Uberlassen, ihn zu
tauschen oder Auftrage flr eine andere Firma an-
zunehmen. Die von der Messeleitung genehmigte
Aufnahme eines oder mehrerer Mitaussteller ist ge-
buhrenpflichtig.

2.2 DATENSCHUTZ Der Aussteller erklart sich durch
die Unterzeichnung der Anmeldung ausdrticklich da-
mit einverstanden, dass alle der Messe Dornbirn be-
kanntgegebenen Daten automationsunterstltzt ver-
arbeitet und verdffentlicht werden durfen. Zweck der
Verarbeitung ist die Vertragsabwicklung, die Bericht-
erstattung in den Medien und auf unserer Homepage,
flir Werbezwecke und im Rahmen unserer Offentlich-
keitsarbeit. Diese Zustimmung kann der Aussteller
jederzeit ohne Angabe von Griinden zur Ganze oder
zum Teil schriftlich mittels Briefes an die vorstehen-
de Adresse oder per E-Mail an datenschutz@mess-
edornbirn.at widerrufen. Der Schutz von personenbe-
zogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Sie
finden alle weiteren Informationen dazu auf unserer
Homepage unter www.messedornbirn.at/nutzungs-
bedingungen.

3. STANDPLATZZUWEISUNG Die Messe Dornbirn
ist bemiiht, die im Anmeldeformular genannten Plat-
zierungswiinsche des Ausstellers soweit moglich zu
berlicksichtigen. Ein Rechtsanspruch seitens des
Ausstellers besteht hierauf jedoch nicht. Mit der Zu-
lassung erfolgt die Zuweisung des Standplatzes sei-
tens der Messe Dornbirn mit der Ubermittlung eines
Hallenplan, aus dem die Lage des Standes ersichtlich
ist. Fehler in der Standzuteilung oder Standanderun-
gen berechtigen den Aussteller weder zum Ruicktritt
noch zu Schadenersatzanspriichen.

4. VERTRAGSRUCKTRITT Eine einmal erfolgte An-
meldung kann, nach erfolgtem Vertragsabschluss
(siehe Pkt. 2), nicht zurlickgezogen werden. Die
Standmiete und Anmeldegebiihr — einschlieBlich al-
ler gesetzlich vorgeschriebenen Steuern - sind auch
dann zu entrichten, wenn der Aussteller nicht an der
Messe teilnimmt. Zuséatzlich in Rechnung gestellt
werden ebenso etwaige Kosten fiir die Herstellung
der Infrastruktur am Messestand (Strom, Wasser,
Standbau etc.) soweit diese Leistungen nicht Teil des

All-inclusive-Standkonzept gem. Anmeldeunterlagen
sind. Gelingt es jedoch der Messe Dornbirn, den
vom Aussteller nicht belegten Platz gleichwertig zu
vermieten, ist seitens der angemeldeten Firma eine
Stornogebiihr von zumindest 30% des vollen Mietbe-
trages sowie der anfallenden gesetzlichen Abgaben
zu entrichten.

4.1 VERTRAGSAUFLOSUNG Werden wiahrend der
Messeveranstaltung VerstoBe des Ausstellers gegen
gesetzliche oder behdrdliche Bestimmungen be-
kannt und diese vom Aussteller nicht unverziiglich
behoben, oder werden berechtigte Beschwerden wie
z. B. eine unwahre Werbebotschaft gegen einen Aus-
steller vorgetragen, so behalt sich die Messe Dorn-
birn das Recht vor, diesen Aussteller auch wéhrend
der Veranstaltung von der weiteren Teilnahme aus-
zuschlieBen. Die Messe Dornbirn ist berechtigt, die
Messe zu verlegen, zu verkirzen oder abzusagen. Bei
vollstéandiger oder teilweiser Verlegung oder Verkiir-
zung gilt der Vertrag als flir den neuen Zeitpunkt und
fur die neue Zeitdauer, mit den dann giiltigen Preisen,
abgeschlossen. Ein Ricktrittsrecht oder Schaden-
ersatzanspruch steht dem Aussteller in diesem Falle
nicht zu. Fir den Fall der Nichtabhaltung entfallen fir
die angemeldeten Aussteller unter Ausschluss jedes
Schadenersatzanspruches die fiir diese Veranstal-
tung vorgesehenen Zahlungen.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN Der Messe geschul-
dete Zahlungen sind bei Rechnungserhalt spesen-
und abzugsfrei auf das in der Rechnung angefiihrte
Bankkonto zu leisten. Die Fakturierung erfolgt in Euro.
Die Teilnahmerechnung wird dem Aussteller nach
der Zulassung und der Platzzuteilung zugestellt. Be-
anstandungen sind unverziiglich, innerhalb von 7 Ta-
gen, nach Empfang der Rechnung schriftlich geltend
zu machen. Spatere Einwendungen werden nicht
mehr anerkannt. Alle vom Veranstalter erstellten Teil-
nahmerechnungen sind ohne Abzug mit 50% sofort
nach Erhalt der Rechnung fallig und in spatestens 10
Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Die restlichen
50 % sind bis spatestens 90 Tage vor Messebeginn
zahlbar. Alle Rechnungen, die nach dem Zeitpunkt
,90 Tage vor Messebeginn“ ausgestellt werden, sind
sofort zu 100 % fallig und zahlbar, sofern auf dem An-
meldeformular nicht anders geregelt. Uber sonstige
Leistungen oder Lieferungen, die separat zu einem
spateren Zeitpunkt gesondert in Auftrag gegeben
werden, werden separate Rechnungen erstellt. Diese
sind vom Leistungs- oder Lieferzeitpunkt, spatestens
ab Erhalt der Rechnung féllig und innerhalb 30 Tagen
nach Rechnungserhalt zahlbar. Erfolgt die Anmel-
dung nach dem Zeitpunkt ,90 Tage vor Messebeginn“
ist die Rechnung entweder zu dem in der Rechnung
genanntem Termin, anderenfalls sofort fallig und spa-
testens 10 Tage nach Rechnungsdatum vollstédndig
zahlbar. Die vollstandige Bezahlung der Rechnung
ist Bedingung fur den Standbezug. Die Entgelte fir
Dienstleistungen sind in den jeweiligen Bestellfor-
mularen oder Bestellsystemen ausgewiesen. Werden
Rechnungen auf Weisung des Ausstellers an einen
Dritten gesandt, so bleibt der Aussteller, gleichwohl
Schuldner.

Samtliche Steuern, Gebihren und Abgaben, insbe-
sondere Umsatzsteuer, Rechtsgebiihr und Werbe-
abgabe, gehen zu Lasten des Ausstellers. Bei Zah-
lungsverzug sind die gesetzlichen Verzugszinsen
zu entrichten. Samtliche angegebenen Preise sind
Nettopreise. Fir alle nicht erflllten Verpflichtungen
kann der Veranstalter das eingebrachte Standaus-
rustungs- und Messegut der Aussteller aufgrund des
Pfandrechts zurlickbehalten. Der Veranstalter kann,
wenn die Bezahlung nicht innerhalb der gesetzten
Frist erfolgt, die zuriickgehaltenen Gegenstande
nach schriftlicher Ankiindigung freihandig verkaufen.
Fur Beschadigung und/oder Verlust des Pfandgutes
haftet der Veranstalter nicht.

6. STANDBAU UND GESTALTUNG 6.1. Die durch
den Aussteller angemietete Standflache versteht sich

inklusive eines modularen All-inclusive-Standkonzept
gem. Anmeldeunterlagen. Das Anbohren, Bekleben,
Bemalen etc. der Boden, Wande, Pfeiler und Decken
der Messesténde und der Gebdude und weiterer bau-
licher Einrichtungen ist untersagt. Wahrend der Miet-
dauer im Standbereich entstandene Schaden gehen
zu Lasten des Ausstellers. Das Befestigen irgendwel-
cher Lasten und Gegenstande an diesen Bauteilen
ist nicht erlaubt, alle Abhdngungen missen Uber die
Messe Dornbirn bestellt und ausgefiihrt werden.

6.2. Aufbau im Freigelande (Fliegende Bauten)
Standaufbauten im Freigeldnde sind nach geltenden
Normen flr die entsprechenden Wind- und gegebe-
nenfalls Schneelasten zu bemessen. Bei Wetterwar-
nungen (Sturm, Gewitter etc.) sind die Bauten gege-
benenfalls zu rdumen.

6.3. Fiir Per
h aB errick

Y

de Aussteller.

und Sachschéden infolge un-
Bauten haftet der betreffen-

7. TECHNISCHE ANSCHLUSSE UND ZUSATZ-
LEISTUNGEN Aufgrund der Bestellung des Aus-
stellers stellt die Messe Dornbirn die Elektro-, Was-
ser-, Abwasser- und Kommunikationsanschllsse bis
zum jeweiligen Ausstellungsstand, soweit es in den
Anmeldunterlagen keine andere Vereinbarung gibt,
gegen Verrechnung einer entsprechenden Pauscha-
le her. Sdmtliche Installationen innerhalb der Kojen
sind vom Aussteller zu veranlassen und gehen auf
Kosten des Ausstellers. Diese diirfen nur von behord-
lich konzessionierten Firmen und nur ab den fiir den
jeweiligen Stand vorgesehenen Anschlusspunkten
durchgefiihrt werden. Sémtliche Installationen wer-
den durch ein von der Vorarlberger Landesregierung
bestimmtes Kontrollorgan auf Einhaltung rechtlicher
Vorschriften Uberprift. Sollte dies nicht zutreffen,
missen sie entfernt und den Vorschriften gemas
neu erstellt werden. Bei unsachgemaBer Installation
oder Bedienung haftet der Aussteller fir jene Perso-
nen- und Sachschéden, die durch ihn selbst, seine
Ausstellungsglter oder seine Angestellten entste-
hen. Nachtréagliche, nicht innerhalb der Bestellfrist
erfolgte Bestellungen von Energie und sonstigen
Zusatzleistungen konnen nur nach Mdglichkeit und
gegen einen Aufschlag von 20 % auf die Basispreise
bearbeitet werden. Die jeweiligen Bestellfristen sind
in den Anmeldeunterlagen der entsprechenden Mes-
se angefihrt.

8. AUF- UND ABBAU DER STANDE Die offiziellen
Auf- und Abbauzeiten der jeweiligen Messe sind
genauestens einzuhalten. Detaillierte Informationen
zum entsprechenden Auf- und Abbau sind dem Aus-
steller-Informationsblatt der jeweiligen Messe zu
entnehmen. Wird der gemietete und von der Messe
Dornbirn zugeteilte Stand bis spatestens 18 Uhr vor
dem Eroffnungstag der Messe nicht bezogen, oder
wird er vor dem Ende der Messe geraumt, hat die
Messe Dornbirn das Recht, darliber anderweitig zu
verfigen. Der Aussteller hat in diesem Falle keinen
Anspruch auf Rickerstattung der Mietgebiihr bzw.
eines aliquoten Teiles davon. Das Raumen der Stande
- ganz oder teilweise - ist vor dem Zeitpunkt des of-
fiziellen Messeschlusses nicht gestattet. Die Messe-
guter durfen erst dann aus dem zugewiesenen Aus-
stellungsraum entfernt werden, wenn der Aussteller
alle ihm zur Last fallenden Kosten entrichtet hat. So-
fern nichts Gegenteiliges vereinbart ist, muss bis spa-
testens einen Tag nach Messeschluss die Raumung
des Standes erfolgt sein, widrigenfalls kann die Mes-
se Dornbirn die Raumung des Standes auf Kosten des
Ausstellers veranlassen. In diesem Fall bernimmt
die Messe Dornbirn keine Haftung fiir die ordnungs-
gemaBe Rdumung und Einlagerung der Ausstellungs-
gegenstande. Die Einlagerungsgebiihren gehen zu
Lasten des Ausstellers. Die Ausstellungsflache ist im
selben Zustand zu tibergeben, wie sie vom Aussteller
Ubernommen wurde. Fir Beschadigungen und tber
das unvermeidliche MaB hinausgehende Verunreini-
gung des FuBbodens, der Wande und des miet- oder
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leihweise zur Verfugung gestellten Materials haftet
der Aussteller. (Teppichklebebander, die riickstands-
los entfernt werden konnen, sind bei der Messelei-
tung bzw. den Hallenchefs kauflich erwerbbar.)

9. BRANDSCHUTZ UND SICHERHEIT Das Han-
tieren mit offenem Feuer und leicht brennbaren
Flissigkeiten ist auf dem gesamten Messegelande
untersagt. Bei der Standgestaltung sind alle feuer-
polizeilichen Bestimmungen sowie jene des Bauko-
ordinationsgesetzes einzuhalten. Alle fiir den Aufbau
und zur Dekoration verwendeten Materialien missen
schwer brennbar, schwach qualmend und nicht trop-
fend gemaB O-Norm B 3800, Europanorm EN 13501
ausgeflhrt sein. Offenes Feuer ist in den Hallen nicht
erlaubt. Das Rauchen in den Messehallen ist verbo-
ten. Alle zum Einsatz kommenden Gefahrenstoffe
mussen angemeldet und von der Messe Dornbirn
freigegeben werden. Der Einsatz von Gasflaschen
ist folgendermaBen reglementiert: a) Die Verwen-
dung und Lagerung von Flissiggasbehaltern in den
Hallen, ist nicht gestattet. b) Die Verwendung von
Flussiggas im Freien ist moglich, wenn héchstens 1
Flussiggasbehalter & 11 kg pro Gas-Gerat zum Ein-
satz kommt und zusétzlich nur insgesamt 1 Stlick
Reservebehélter zum Wechseln am Stand gelagert
wird. Weitere Flussiggasbehélter sind im messeeige-
nen Gaslager zwischenzulagern. ¢) Die Verwendung
von nicht brennbaren Gasen (Ballongas, CO2 etc.) ist
auch in Hallen moglich. Fiir die Anzahl der Flaschen
am Stand bzw. die Zwischenlagerung im m ige-

nur von dem von der Messe Dornbirn vertraglich
verpflichteten Spediteur (Messespediteur) oder in
Einzelféllen von der Messe Dornbirn durchgefiihrt
werden. Dazu zahlen die Einlagerung von Leergut,
das Be- und Entladen sowie der Transport von Expo-
naten etc. mittels Stapler. Der Aussteller stimmt daher
in Bezug auf Punkt 2.2 Datenschutz der Weitergabe
bei der Anmeldung bekanntgegebenen Daten an den
vertraglich verpflichtenden Spediteur (Schenker & Co
AG, Spedition, Interpark Focus 50, 6832 Rothis) zu.
Eigene Staplerarbeiten und Leerguteinlagerungen
sind nicht erlaubt

12. REINIGUNG UND ENTSORGUNG Die Reinigung
der Gange und Ausstellungshallen veranlasst die
Messe Dornbirn. Die Instandhaltung und Reinigung
des eigenen Ausstellungsplatzes und der Ausstel-
lungsgegenstande obliegen dem Aussteller selbst.
Die Standplatzreinigung muss taglich vor Beginn der
offiziellen Messebesuchszeit beendet sein. Der Auf-
enthalt in den Messehallen auBerhalb der Offnungs-
zeiten ist den Ausstellern und ihren Beauftragten
nur jeweils eine Stunde vor und nach den offiziellen
Offnungszeiten gestattet. Die Messe Dornbirn hat fiir
die Aussteller ein flachendeckendes Container- netz
fuir Bioabfall, Restmdill, Papier, Glas und Metall einge-
richtet, das laut Milltrennungsgesetz genutzt werden
muss. Bei Nichtbeachtung der Vorschriften werden
dem Aussteller anteilige Entsorgungskosten in Rech-
nung gestellt. Das Verpackungsmaterial ist am Vortag

nen Gaslager gelten jedoch dieselben Bedingungen
wie unter Pkt. b) und d). d) Die Ein- und Auslagerungs-
vorgénge beim messeeigenen Gaslager werden vom
Messe-Wachdienst liberwacht und assistiert. e) Alle
Gasflaschen und -gerate sind stets gegen Umfallen
zu sichern und die an den Geraten und Flaschen
angegebenen Sicherheitsrichtlinien unbedingt zu
beachten. Flussiggasflaschen dirfen nicht in Serie
betrieben werden. Der Einsatz von Bioethanol, Brenn-
pasten etc. ist folgendermaBen reglementiert: f) Am
Stand muss mindestens ein fiir die Brandklasse C
geeigneter und zugelassener Feuerldscher nach DIN
14406 bzw. EN3 stationiert sein. g) Vorratsbehalter
fiir den Tagesbedarf (max. 5 Liter) sind in geschlosse-
nen, brandsicheren Behéltern libersichtlich zu lagern.
Sie mussen dem Zugriff Unbefugter entzogen sein.
Die Vorratsbehalter sind in nicht brennbaren Auf-
fangbehaltern zu verwahren. h) Am Lagerort herrscht
absolutes Rauchverbot. i) Den Anweisungen der frei-
willigen Feuerwehr wéhrend und vor der Messe muss
Folge geleistet werden. Notausgange, Feuermelder,
Feuerloscher, Verteilerkésten usw. miissen zwingend
unverstellt und jederzeit zugénglich bleiben. Ausstel-
lungsguter und andere Gegenstande sind derart an-
zubringen und zu befestigen, dass diese keine Gefahr
darstellen oder Schaden verursachen kénnen. Die
Messe Dornbirn ist jederzeit berechtigt, MaBnahmen
zur Beseitigung solcher Gefahren zu verlangen. Bei
Nichtbeachtung dieser Aufforderung ist der sofortige
Ausschluss von der Teilnahme an der Veranstaltung
mdglich.

10. BEWACHUNG UND VERSICHERUNG Die allge-
meine Bewachung des Messegelandes und der Hal-
len ist wahrend der offiziellen Auf- und Abbauzeiten
sowie wahrend der Messe durch die Messe Dornbirn,
ohne Haftung fir Diebstahle, Verluste oder Beschéadi-
gung- en, gewahrleistet. Eine Bewachung auBerhalb
der oben angegebenen Zeiten ist nicht moglich. Fir
die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist
der Aussteller selbst verantwortlich. Sonderwachen
sind nur mit Genehmigung der Messeleitung zulas-
sig. Mit der schriftlichen Anmeldung bzw. Teilnahme
an einer Messe/\Veranstaltung besteht kein automati-
scher Versicherungsschutz. Es wird den Ausstellern
dringend nahegelegt, ihre Messe- und Ausstellungs-
gegenstande und ihre Haftpflicht auf eigene Kosten
zu versichern.

11. STAPLER UND MESSESPEDITION Speditions-
leistungen auf dem gesamten Messegelande diirfen

der M offnung bis 18 Uhr aus den Messerau-
men zu entfernen, widrigenfalls kann die Entsorgung
auf Kosten des Ausstellers durch die Messe Dornbirn
veranlasst werden.

13. WERBUNG Dem Aussteller steht fiir Werbezwe-
cke nur sein ihm zugeteilter Stand zur Verfligung.
Werbung flr Dritte ist nur mit schriftlicher Zustim-
mung der Messe Dornbirn gestattet. Werbeschriften,
Werbezettel, Befragungen usw. dirfen auBerhalb
des zugewiesenen Standes weder angebracht, ver-
teilt noch durchgefiihrt werden. Die Messe Dornbirn
hat das Recht, unbefugt angebrachte oder unbefugt
ausgeflihrte Werbung ohne Anhéren des Ausstellers
und ohne Anrufung gerichtlicher Hilfe zu unterbinden
bzw. auf Kosten des Verursachers zu entfernen. Pro-
motion Aktionen auBerhalb des Standes werden nur
in Ausnahmeféllen genehmigt und bedirfen einer
schriftlichen Genehmigung der Messe Dornbirn.
Samtliche verkaufsfordernden Aktivitdten am Stand
sowie die Inhalte der Werbebotschaften sind nach
ethischen Grundsétzen auszurichten. Zudem dirfen
die WerbemaBnahmen die Geschaftstatigkeit anderer
Aussteller in keiner Weise behindern. Im Zweifelsfall
ist die Rucksprache mit der Messeleitung erforder-
lich. Mikrofon, Musik- und Lautsprecheranlagen so-
wie sonstige larmverursachende Geréte bediirfen der
vorherigen schriftlichen Genehmigung der Messelei-
tung. Die Messeleitung behélt sich zudem das Recht
zur Lautstéarkenregulierung und gegebenenfalls so-
gar die AuBerbetriebnahme vor.

14. FOTOGRAFIEREN Die Messe Dornbirn ist be-
rechtigt, Fotografien, Zeichnungen und Filmaufnah-
men von Ausstellungsstdanden und Ausstellungs-
gegenstanden anfertigen zu lassen und zur eigenen
Dokumentation sowie zur Verodffentlichung zu ver-
wenden. Der Aussteller verzichtet diesbeziiglich auf
urheberrechtliche Anspriiche.

15. URHEBERRECHT

Die Aussteller sind nach dem Urheberrecht ver-
pflichtet, furr jegliche musikalische Aufflihrung (Radio,
Kassettenrecorder, Fernsehen, Video, selbst kopierte
Musik auf CDs, MP3s usw.) die Auffiihrungsbewilli-
gung spatestens drei Tage vor Messebeginn bei der
jeweils zustandigen Geschaftsstelle der AKM (www.
akm.co.at) bzw. GEMA (www.gema.de) zu erwerben.

16. HAFTUNG Die Messe Dornbirn haftet fiir alle
Schaden, die sie dem Aussteller grob schuldhaft ver-

ursacht; flr leicht fahrldassig verursachte Schaden
haftet die Messe Dornbirn nicht. Angaben in Ver-
kaufsprospekten tber Messeveranstaltungen beru-
hen auf Erfahrungswerten, weshalb diese unverbind-
lich sind und aus etwaigen Abweichungen keinerlei
Anspriiche abgeleitet werden konnen. Der Aussteller
haftet fur alle Schaden, welche durch ihn, seine Mit-
arbeiter oder seine Vertragspartner der Messe Dorn-
birn verursacht werden. Wird von den vorgenannten
Personen gegen Vertragsbedingungen verstoBen, hat
der Aussteller ein Ponale in Hohe von € 200,- an die
Messe Dornbirn zu bezahlen; das Recht auf Geltend-
machung eines dariiberhinausgehenden Schadens
bleibt davon unberihrt.

17. GASTRONOMIE UND HYGIENE Speisen und
Getranke flr den Sofortverzehr dirfen nur von Gas-
tronomie- Betrieben, die der Messe Dornbirn defi-
nitiv als solche gemeldet sind und eine Gastrono-
mie-Konzession besitzen, verkauft werden. Fir alle
Gastronomiebetriebe gelten auBerdem die Ergénzen-
den Gastro-Bestimmungen der Messe Dornbirn und
die Auflagen des Institutes flir Umwelt- und Lebens-
mittelsicherheit des Landes Vorarlberg. Diese Unter-
lagen kdnnen bei der Messe angefordert werden.
Werden Ausstellungsgiter, die dem Lebensmittel-
gesetz unterliegen, ausgestellt, dargeboten und ver-
arbeitet, ist der Aussteller verpflichtet, die Rahmenbe-
dingungen fiir eine einwandfreie Hygiene zu klaren.
Samtliche Aussteller erfahren vor und wahrend der
Messeveranstaltung eine Kontrolle durch behordli-
che Uberpriifungsorgane.

18. AUSZEICHNUNGSPFLICHTEN GemaB Preis-
auszeichnungsgesetz vom 19. Méarz 1992, § 2, Abs.
1, besteht fiir alle ausgestellten Waren Preisauszeich-
nungspflicht. Ausgenommen davon sind Ausstel-
lungsgliter, die ausschlieBlich fiir Wiederverkaufer be-
stimmt sind, wobei dies jedoch durch einen deutlich
sichtbaren Anschlag bekanntgegeben werden muss.
Fur bestimmte Ausstellungsglter — insbesondere bei
Produktgruppen, die dem Lebensmittelgesetz unter-
liegen - bestehen Deklarationspflichten beziiglich
ihrer Inhaltsstoffe, Herstellungs- und Ablaufdaten
sowie Sicherheits- und Gebrauchskennzeichnungen.

19. HAUSORDNUNG Die Messe Dornbirn (bt das
Hausrecht auf dem gesamten Messegeldnde und
den dazugehdrigen Parkplatzen aus. Es gilt die aktu-
elle Hausordnung des Veranstaltungsortes.

20. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 20.1. Etwaige
Anspriiche des Ausstellers sind spatestens 14 Tage
nach Messeschluss der Messe Dornbirn mittels ein-
geschriebenen Briefes zu melden. Spater erhobene
Forderungen haben keinen Anspruch auf Berlick-
sichtigung. 20.2. Die Nichteinhaltung vertraglicher
Bestimmungen durch den Aussteller, seine Mitarbei-
ter oder von ihm Beauftragte berechtigen die Messe
Dornbirn zur Auflésung des Vertragsverhéltnisses mit
sofortiger Wirkung. 20.3. Ausstellerbezogene Daten
werden EDV-gestitzt verarbeitet und flr Zwecke
genutzt, die primar der Durchfiihrung der Messe-
veranstaltung dienen. Der Aussteller erteilt seine
Zustimmung, dass die Messe Dornbirn Daten, die fiir
die Uberpriifung der Kreditwiirdigkeit des Ausstel-
lers oder fiir die Geltendmachung von Forderungen
notwendig sind, an den Kreditschutz- verband von
1870 oder anderen diesem Zweck dienlichen Institu-
tionen Ubermittelt. 20.4. Miindliche Vereinbarungen
oder Zusagen sind fiir die Messe Dornbirn nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich festgehalten und
von beiden Seiten unterfertigt oder von der Messe
Dornbirn schriftlich bestatigt werden. 20.5. Auf das
Vertragsverhéltnis zwischen Messe Dornbirn und
Aussteller ist ausschlieBlich Osterreichisches Recht
anzuwenden. Als Erflllungsort und Gerichtsstand
wird Dornbirn vereinbart.

movatec.messedornbirn.at


http://www.akm.co.at
http://www.akm.co.at
http://www.gema.de
http://movatec.messedornbirn.at

	t19: 
	t20: 
	Datum 1: 
	t21: 
	t22: 
	t23: 
	t24: 
	t25: 
	t26: 
	t27: 
	t28: 
	t29: 
	t30: 
	t31: 
	t32: 
	t33: 
	t34: 
	t35: 
	t36: 
	k21: Off
	Kontrollkästchen 392: Off
	k19: Off
	k18: Off
	k17: Off
	k16: Off
	k15: Off
	k23: Off
	k22: Off
	k26: Off
	k25: Off
	k24: Off
	k14: Off
	Kontrollkästchen 389: Off
	Kontrollkästchen 388: Off
	Kontrollkästchen 387: Off
	Kontrollkästchen 386: Off
	Kontrollkästchen 385: Off
	Kontrollkästchen 384: Off
	Kontrollkästchen 383: Off
	Kontrollkästchen 382: Off
	Kontrollkästchen 381: Off
	Kontrollkästchen 380: Off
	Kontrollkästchen 379: Off
	Kontrollkästchen 378: Off
	Kontrollkästchen 377: Off
	Kontrollkästchen 376: Off
	Kontrollkästchen 375: Off
	Kontrollkästchen 374: Off
	Kontrollkästchen 373: Off
	Kontrollkästchen 372: Off
	Kontrollkästchen 371: Off
	Kontrollkästchen 370: Off
	Kontrollkästchen 369: Off
	Kontrollkästchen 368: Off
	Kontrollkästchen 367: Off
	Kontrollkästchen 366: Off
	Kontrollkästchen 365: Off
	Kontrollkästchen 364: Off
	Kontrollkästchen 363: Off
	Kontrollkästchen 362: Off
	Kontrollkästchen 361: Off
	Kontrollkästchen 360: Off
	Kontrollkästchen 359: Off
	Kontrollkästchen 358: Off
	Kontrollkästchen 357: Off
	Kontrollkästchen 391: Off
	Firma 1: 
	Firma 2: 


